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1 Veranlassung und Zielstellung 

Die Stadt Gernsbach beabsichtigt zur Errichtung eines Wohngebäudes den Bebauungsplan 
Loffenauer Straße 11 aufzustellen. Der vorliegende Bericht beinhaltet eine artenschutz-
rechtliche Beurteilung des Bauvorhabens gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG). 

 

 

2 Lage und Beschreibung des Geltungsbereichs 

Der etwa 0,16 ha große Geltungsbereich liegt an der Loffenauer Straße innerhalb eines 
bestehenden Wohngebiets und umfasst das Flurstück 2625 (Gemarkung Gernsbach) (s. 
Abb. 1). 

 

 
Abb. 1: Geltungsbereich (gelbe Umgrenzung) (Kartengrundlage: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinforma-

tion und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19  
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Zur Nachvollziehbarkeit der durchgeführten und unten dargestellten Habitatpotenzialbeur-
teilung wird nachfolgend der Geltungsbereich beschrieben. 

Im südlich gelegenen Eingangsbereich befindet sich ein Zierrasen sowie eine hohe und 
dichte Koniferenhecke (s. Abb. 2), die weiter in Richtung Osten von einem Nadelbaumbe-
stand abgelöst wird (s. Abb. 2) 

Der Bereich nördlich des Gebäudes zeichnet sich ebenfalls durch einen Zierrasen aus. In 
diesem stehen einige niedrigstämmige Obstbäume sowie Zierstrauch-Bestände (s. Abb. 3).  

 

 
Abb. 2: Lebensraumausprägung im Süden des Flurstücks  
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Abb. 3: Lebensraumausprägung im Norden des Geltungsbereichs 

 

 

 

3 Vorhabensbeschreibung 

Im Geltungsbereich soll das bestehende Gebäude abgerissen und dort ein neues Wohnhaus 
errichtet werden. Ein konkreter baulicher Gestaltungplan liegt noch nicht vor. 

Bezüglich der artenschutzrechtlichen Beurteilung sind der Abbriss des Gebäudes sowie die 
Beanspruchung des Vegetationsbestandes als vorhabensbedingte Eingriffe relevant. 

 

 

4 Methoden 

Prüfungsrelevant in Bezug auf die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG sind die europarechtlich geschützten Arten, zu denen alle heimischen Vo-
gelarten sowie die FFH-Anhang IV-Arten gehören. 

Die vorliegende artenschutzrechtliche Beurteilung basiert auf einer Erfassung der Vögel 
sowie einer Untersuchung zum Habitatpotenzial für Fledermäuse und Reptilien. Die Aus-
wahl dieser Tiergruppen erfolgte auf Grundlage der vorhandenen Lebensraumausstattung. 



 Stadt Gernsbach   –   B-Plan Loffenauer Straße 11   –   Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag   4  12 

 

Der Untersuchungsumfang wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Ra-
statt abgestimmt. Da aufgrund des festgestellten Potenzials ein Fledermaus-Quartier nicht 
auszuschließen war, erfolgte zusätzlich eine abendliche Erfassung der Fledermäuse. 

Die Erfassung der Brutvögel fand am 25.05.21 statt. Aufgrund der Siedlungslage und der 
Kleinflächigkeit des Vorhabensbereich ist eine einmalige Untersuchung als ausreichend 
einzustufen. 

Zur Untersuchung der Fledermäuse erfolgte vor Ort zunächst eine Begutachtung des Ein-
griffsbereichs hinsichtlich des Quartierpotenzials. Dabei wurden betroffene Gehölze und 
Gebäude auf relevante Strukturen (Baumhöhlen, Rindenabplatzungen, Spalten) abgesucht. 
Bei der erwähnten Fledermaus-Untersuchung fand am 28.06.21 eine abendliche Ausflugs-
kontrolle durch zwei Personen mit Hilfe von Detektoren statt. 

Bezüglich der Reptilien wurde ebenfalls eine Erfassung des Habitatpotenzials durchgeführt. 

 

 

5 Vögel 

Bestandserfassung 

Im Rahmen der Untersuchung wurden zwei Vogelarten als Brutvögel für den Geltungsbe-
reich erfasst. Während die Amsel in der entlang der Loffenauer Straße gelegenen Konife-
renhecke brütete, nutzt der Hausrotschwanz das Gebäude vermutlich als Nistplatz. Der 
nördlich gelegene Gartenbereich mit den Obstbäumen bietet den Vögeln nur wenig Brut-
möglichkeiten. Im Umfeld des Geltungsbereichs wurden Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, 
Stieglitz und Türkentaube als Brutvogelarten festgestellt. 

 

Tötungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Um Tötungen/Verletzungen von Vögeln zu vermeiden, werden die im baulichen Eingriffsbe-
reich ggf. vorhandenen Gehölze außerhalb der Brutzeit (Anfang Oktober bis Ende Februar) 
entfernt. Da das Gebäude von dem Hausrotschwanz vermutlich als Nisthabitat genutzt 
wird, soll dieses außerhalb der artspezifischen Brutzeit, d.h. von Anfang September bis 
Ende März abgerissen werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen wird der Verbotstatbestand der 
Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für die Vögel nicht ausgelöst.  

 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Störungen von Vögeln treten in vielseitiger Form auf, beispielsweise durch akustische und 
visuelle Reize, Kulissenwirkung oder Feinde (Prädatoren, Mensch). Dabei können sich diese 
Reize auf unterschiedlichen Ebenen (Individuum, Population, Biozönose) auswirken (s. 
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STOCK et al. 1994), wobei die negativen Effekte auf Populationsebene erheblicher einzustu-
fen sind als Wirkungen auf Ebene des Individuums. Vögel sind unter Umständen in der Lage, 
Störreize zu kompensieren, so dass keine gravierenden Beeinträchtigungen eintreten. Di-
stanzbedürfnisse lassen sich z.B. durch Flucht oder Gewöhnung regulieren. Gelegeverluste 
können durch Ersatzbruten ausgeglichen werden.  

 

Schallemissionen 

Schall kann akustische Signale, die für Vögel eine wichtige Funktion besitzen, überdecken. 
Zu den Funktionen gehören Gesänge zur Partnersuche und Revierabgrenzung, Lokalisation 
von Beutetieren, Kontakt im Familienverband sowie rechtzeitiges Hören von Warnrufen 
(GARNIEL et al. 2007). Bei den relevanten Schallquellen handelt es sich im vorliegenden Fall 
in erster Linie um Baufahrzeuge und -maschinen, die im Zuge der Baumaßnahmen auftre-
ten. Von erheblichen schallbedingten Beeinträchtigungen für die im Umfeld brütenden Ar-
ten bzw. deren jeweilige lokale Population ist jedoch nicht auszugehen, da die baubeding-
ten Schallemissionen der Fahrzeuge nicht die Größenordnungen aufweisen, um die Vogel-
gesänge zu überdecken. So werden zum einen die Frequentierung der Fahrzeuge und deren 
Geschwindigkeit sehr gering sein, zum anderen treten die fahrzeugbedingten Schallemis-
sionen nicht kontinuierlich auf. Bei den innerhalb des Geltungsbereichs und im Umfeld fest-
gestellten Brutvogelarten handelt es sich zum Großteil um typische Bewohner u.a. von Gär-
ten und Siedlungsgebieten, die eine entsprechende Geräuschkulisse tolerieren, sodass mit 
erheblichen Beeinträchtigungen für diese Arten nicht zu rechnen ist. Zudem ist bei den im 
Umfeld brütenden Vögeln durch die bestehende Vorbelastung entlang der Loffenauer 
Straße von einer Gewöhnung an Geräuschimmissionen auszugehen. Anlage- oder betriebs-
bedingte Störungen durch Schallemissionen können insgesamt ausgeschlossen werden. 

 

Lichtemissionen 

Anthropogene Lichtemissionen können zu einer Änderung der Verhaltensweisen, v.a. von 
Paarungs- und Fressverhalten sowie zu Kollisionen mit Lichtquellen führen. Als besonders 
kritisch sind Lichtemissionen einzustufen, die von den Strahlungsquellen horizontal oder 
gegen den Himmel abgegeben werden. Da die Bauarbeiten zur Errichtung der Wohnge-
bäude tagsüber stattfinden werden, treten keine Lichtemissionen in relevantem Umfang 
auf. Bei der späteren Nutzung ergeben sich Lichtemissionen vor allem durch die aus den 
Fenstern nach außen dringende Gebäudebeleuchtung und durch die Außenbeleuchtung des 
Grundstücks. Die Lichtemissionen treten insbesondere morgens und abends im Winterhalb-
jahr auf und sind abhängig von der Anzahl der Fenster und der Lichtquellen zur Außenbe-
leuchtung. Durch die aktuell schon vorhandenen Lichtemissionen der umgebenden Gebäude 
besteht eine Vorbelastung der Fläche. Darüber hinaus zeichnen sich der Geltungsbereich 
und die Strukturen im Umfeld durch Vorkommen häufiger, v.a. siedlungsbewohnender Vo-
gelarten aus, die Lichtemissionen in gewissem Umfang tolerieren. Eine erhebliche Beein-
trächtigung der jeweiligen lokalen Population ist aus diesem Grund nicht zu prognostizie-
ren.   
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Anwesenheit des Menschen 

Als besonders störungsrelevant für brütende Vögel ist im Allgemeinen die Anwesenheit 
des Menschen in direkter Nestnähe einzustufen. Für die im Umfeld des Vorhabensbereichs 
brütenden Tiere kann eine solche Störung sowohl im Zuge der Bauarbeiten als auch bei der 
nach Fertigstellung der Bebauung stattfindenden Nutzung erfolgen. Da die im Vorhabensbe-
reich und im angrenzenden Wohngebiet brütenden Arten als typische Siedlungsarten an 
die Anwesenheit des Menschen gewöhnt sind, ergeben sich durch das Vorhaben keine stö-
rungsbedingten erheblichen Beeinträchtigungen. Außerdem werden die Gehölze außerhalb 
der Brutzeit entfernt. 

 

Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungs-
zustands der lokalen Population der jeweiligen Brutvogelarten nicht eintritt und somit der 
Verbotstatbestand der Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nicht ausgelöst wird. 

 

Beschädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Für alle europäischen Vogelarten gilt das Verbot der Zerstörung, Beschädigung oder Ent-
nahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3). Diese Bestrebungen zielen 
i.d.R. jedoch nicht auf den ganzjährigen Schutz der Nester, sondern lediglich auf den Zeit-
raum der Paarung, Brut und Jungenaufzucht. Nester, die nur während einer Brutperiode 
genutzt werden (z. B. bei Vögeln, die jedes Jahr ein neues Nest bauen), sind nach Beendi-
gung der Brutzeit nicht mehr geschützt (TRAUTNER et al. 2006b). Zum Schutz der Nester er-
folgen die Entfernung der Gehölze und der Abriss des Gebäudes außerhalb der Brutzeit. 

Im vorliegenden Fall wurden Amsel und der Hausrotschwanz als Brutvogelarten für den 
Geltungsbereich festgestellt, bei denen es sich um ungefährdete und landesweit weitver-
breitete Arten handelt. 

Im Regelfall ist gemäß der aktuellen Rechtsprechung davon auszugehen, dass bei den häu-
figen und verbreiteten Vogelarten („Allerweltsarten“) aufgrund deren günstigen Erhal-
tungszustandes und der großen Anpassungsfähigkeit ein Vorhaben nicht gegen die Verbote 
des § 44 BNatSchG verstößt (s. BICK 2016). Das Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist 
jedoch in geeigneter Weise zu dokumentieren (ebd.). 

Bei der Amsel ist davon auszugehen, dass durch die Neuanlage von Sträuchern im Garten 
neue Bruthabitate zur Verfügung gestellt werden oder die angrenzenden Grünanlagen ge-
nutzt werden können. Ob für den Hausrotschwanz an dem neuen Gebäude geeignete Ni-
schen oder Vorsprünge zur Nestanlage vorhanden sein werden, kann derzeit nicht beant-
wortet werden. Es ist davon jedoch auszugehen, dass innerhalb des bestehenden Reviers 
an den Nachbarhäusern ein geeignetes Angebot vorliegt. 
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Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bezüglich der Vogelfauna der Verbotstatbestand 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht eintritt. 

 

 

6 Fledermäuse 

Bestandserfassung 

Erfassung des Quartierpotenzials 

Da das bestehende Gebäude von außen verputzt ist, sind keine Mauerfugenspalten vorhan-
den (s. Abb. 4). Die Fenster weisen kaum Hohlräume auf, nur stellenweise sind sehr 
schmale Spalten zwischen den Holzrahmen und der verputzten Fassade vorhanden. 

Der Dachtrauf besitzt auf der Unterseite eine Holzverkleidung, die zwischen jedem Brett 
jeweils ein Spalt aufweist (s. Abb. 5). Zusätzliche Spalten sind am Giebel zwischen der 
seitlichen Holzverkleidung und dem Dachunterstand vorhanden.  

Das mit Ziegeln gedeckte Dach befindet sich in einem guten Zustand. Bei der Begehung 
des vorhandenen Dachstuhls wurden keine Fledermäuse, Kotspuren und Einflugmöglichkei-
ten festgestellt. 

Im Westen ist an dem aktuell unbewohnten Haus ein kleiner offener Holzschuppen ange-
baut. Auch dort fanden sich keine Tiere oder Kotansammlungen. Relevante Hohlräume sind 
kaum vorhanden. 

Die Gehölze (ältere Nadelbäume, junge bis mittelalte niedrige Obstbäume) verfügen über 
keine fledermausrelevanten Strukturen (Höhlen, Spalten, Rindentaschen). 

Zusammenfassend kommt die Untersuchung zum Quartierpotential zum Ergebnis, dass mit 
Ausnahme des spaltenreichen Dachtraufs keine fledermausrelevanten Strukturen im Gel-
tungsbereich vorhanden sind. Da eine Nutzung des spaltenreichen Dachunterstands nicht 
auszuschließen ist, erfolgte im Juni 2021 eine abendliche Ausflugsbeobachtung. 

 

Abendliche Detektoruntersuchung 

Bei der Fledermauserfassung wurde kein Ausflug von Fledermäusen aus dem Haus festge-
stellt. Es erfolgte die Registrierung von fünf Zwergfledermäusen, die von Norden bzw. aus 
dem Stadtgebiet kommend am Gebäude vorbei in Richtung Süden zu den Nahrungslebens-
räumen flogen. Im Gartenbereich jagende Fledermäuse wurden nicht beobachtet 
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Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Geltungsbereich keine Fledermausquartiere 
vorhanden sind und somit die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG für diese Tier-
gruppe nicht ausgelöst werden. 

 

 
Abb. 4: Bestehendes Gebäude (Südseite) 

 

 
Abb. 5: Spaltenreiche Holzverkleidung am Dachtrauf  
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7 Reptilien 

Die Habitatpotenzialanalyse kommt zum Ergebnis, dass im Geltungsbereich kaum geeig-
nete Lebensräume für europarechtlich geschützte Reptilienarten (v.a. Zauneidechse, 
Mauereidechse) vorhanden sind (s. Kap. 2). Es dominieren Zierrasenflächen ohne ver-
brachte Strukturen. Auch die Gehölzrandstrukturen weisen keine für Eidechsen geeigneten 
Strukturen auf. Die innerstädtische Lage innerhalb eines größeren Siedlungsbereichs sowie 
die vielbefahrene Loffenauer Straße unterbinden darüber hinaus eine Besiedlung von au-
ßen. 

 

 

8 Weitere europarechtlich geschützte Arten 

Aufgrund der vorhandenen Lebensraumausstattung im Vorhabensbereich ist nicht mit ei-
nem Vorkommen weiterer europarechtlich geschützter Arten zu rechnen (s. Anhang 1). 

 

 

9 Vermeidungsmaßnahmen 

Als Ergebnis der oben durchgeführten artenschutzrechtlichen Prüfung sind zur Vermeidung 
der Verbotstatbestände folgende Maßnahmen erforderlich: 

 

Beseitigung des Vegetationsbestandes außerhalb der Brutzeit (V 1) 

Zum Schutz der Nester eventuell brütender Vogelarten soll die geplante Entfernung der 
Gehölze außerhalb der Brutzeit der Vögel (Mitte Oktober bis Ende Februar) erfolgen.  

 

Abriss des Gebäudes außerhalb der Brutzeit des Hausrotschwanzes (V 2) 

Um eine Tötung/Verletzung des am Gebäude brütenden Hausrotschwanzes zu vermeiden, 
erfolgt der Abriss außerhalb der artspezifischen Brutzeit, d.h. in der Zeit von Anfang Sep-
tember bis Ende März. 

 

 

10 Fazit 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG durch den geplanten Bebauungsplan Loffenauer Straße 11 in 
Gernsbach unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen nicht ausgelöst 
werden. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
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Anhang 1 
Prüfung weiterer europarechtlich geschützter Arten 
Rote Liste-Status Baden-Württemberg (RL-BW): 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = 
stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, i = gefährdete, wandernde Art, G = Gefährdung unbekannten 
Ausmaßes, D = Daten unzureichend, N = Naturraumart (landesweit hohe Schutzpriorität, besondere regionale Bedeu-
tung), R = extrem selten, nb = nicht bekannt.  
Angaben zum Lebensraum und Vorkommen in BW nach TRAUTNER et al. 2006a. 

 

Art Lebensraum RL-BW Vorkommen in BW Vorkom-
men im 
Vorha-
bens- 

bereich? 
weitere relevante Säu-
getiere 

     

Baumschläfer Dryomys nitedula    kommt in BW nicht vor nein 

Biber Castor fiber Gewässer mit >50 cm Wassertiefe 2 Hochrhein, Bodensee, Donau nein 

Birkenmaus Sicista betulina    kommt in BW nicht vor nein 

Feldhamster Cricetus cricetus Acker in regenarmen Löss- und 
Lehmgebieten 

1 zwischen Mannheim und 
Heidelberg 

nein 

Fischotter Lutra lutra   0 aktuell verschollen nein 

Haselmaus Muscardinus avellanus Baumkronen aller Waldgesellschaf-
ten, auch Feldhecken, Gebüsche, 
Parks  

G landesweit mit Ausnahme 
der höchsten Schwarzwald-
lagen 

nein 

Wildkatze Felis silvestris große Waldgebiete 2 Oberrheinebene, Odenwald nein 

Amphibien      

Springfrosch Rana dalmatina tlw. besonnte, fischfreie Weiher u. 
Teiche 

3 warme Regionen: u.a. Rhein-
ebene, Kraichgau 

nein 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae Tümpel u. fischfreie Weiher u. Tei-
che 

G Rheinebene, Neckartal, 
Oberschwaben 

nein 

Alpensalamander Salamandra atra Bergwald, Weiden, Geröllhalden N nur bei Isny (Alpen) nein 
Kammmolch Triturus cristatus besonnte Tümpel u. fischfreie Wei-

her, Teiche 
2 außer Schwarzwald zer-

streut vorkommend 
nein 

Alpenkammmolch Triturus carnifex   kommt in BW nicht vor nein 
Rotbauchunke Bombina bombina   kommt in BW nicht vor nein 
Geburtshelferkröte Alytes obstetricans besonnte Gewässer, u.a. Kiesgru-

ben am Rhein 
2 südlicher und mittlerer 

Schwarzwald 
nein 

Gelbbauchunke Bombina variegata vegetationsarme u. besonnte Klein-
gewässer 

2 ganz BW ohne Hochlagen nein 

Kreuzkröte Bufo calamita vegetationsarme u. besonnte Flach-
gewässer 

2 entlang großer Flüsse 
(Rhein, Neckar usw.) 

nein 

Wechselkröte Bufo viridis besonnte, fischfreie Gewässer 2 Rheinebene, Kraichgau, 
Neckartal 

nein 

Laubfrosch Hyla arborea besonnte, fischfreie Gewässer  2 zerstreut in ganz BW ohne 
Hochlagen 

nein 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus besonnte, vegetationsreiche Wei-
her/Teiche 

2 Oberrheinebene nein 

Moorfrosch Rana arvalis fischfreie Weiher u. Gewässer in 
Moorgebieten 

1 selten, Oberrhein und Ober-
schwaben 

nein 
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Art Lebensraum RL-BW Vorkommen in BW Vorkom-
men im 
Vorha-
bens- 

bereich? 
Käfer      

Alpenbock Rosalia alpina montane Kalk-Hangbuchen-Wälder 2! mittlere Albtrauf, Oberes 
Donautal 

nein 

Breitrand Dytiscus latissimus große, nährstoffarme Gewässer mit 
dichtem Pflanzenbewuchs an Ufern 

nb kein aktuelles Vorkommen nein 

Goldstreifiger Prachtkäfer Buprestis splendens    kommt in BW nicht vor nein 

Rothalsiger Düsterkäfer Phryganophilus ruficol-
lis 

   kommt in BW nicht vor nein 

Schmalbindiger Breitflü-
gel-Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus nährstoffarme Stillgewässer nb Einzelfunde im Süden u. 
Oberrheintal 

nein 

Vierzähniger Mistkäfer Bolbelasmus unicornis Art trockenwarmer Standorte 0 letzte Nachweise aus dem 
Südschwarzwald 

nein 

Libellen      

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes große Flüsse 2 Oberrheingraben nein 

Gekielte Smaragdlibelle Oxygastra curtisii    kommt in BW nicht vor nein 

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis mesotrophe Moorgewässer 1 Oberschwaben nein 

Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia mittelgroße bis große Fließgewäs-
ser 

3 u.a. Oberrheinebene, 
Hochrhein 

nein 

Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis    kommt in BW nicht vor nein 

Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons dystrophe Waldseen, Moorweiher 0 keine aktuellen Funde be-
kannt 

nein 

Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca bult- und schlenkenreiche Bestände 
in (See-)Rieden 

2 Bodenseebecken, Ober-
schwaben 

nein 

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis Auengewässer mit ausgeprägter 
Wasservegetation 

1 nördliche Oberrheinebene nein 

Schmetterlinge      

Apollofalter  Parnassius apollo Biotopkomplex mit Sedum album 1 zwei Reliktpopulationen auf 
der Alb 

nein 

Blauschillernder Feuerfal-
ter 

Lycaena helle Feuchtbrache mit Wiesenknöterich 
und Wald 

1 Reliktpopulation auf der 
Baar 

nein 

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas maturna gehölzreicher Lebensraumkomplex 1 zwei Reliktvorkommen 
(Jagst, Alb) 

nein 

Haarstrangwurzeleule Gortyna borelli Biotope mit Peucedanum officinale 1 Reliktpopulationen (u.a. 
nördl. Oberrheinebene) 

nein 

Gelbringfalter  Lopinga achine stark aufgelichtete, grasreiche 
(Mittel-) Wälder 

1 Reliktpopulationen (u.a. 
südl. Oberrheinebene, Baar) 

nein 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar Feuchtwiesen, Gräben, Brache mit 
Ampfer-Arten 

3 u.a. Oberrheinebene, Kraich-
gau 

nein 

Hecken-Wollafter Eriogaster catax    kommt in BW nicht vor nein 

Moor-Wiesenvögelchen Coenonympha oedippus    kommt in BW nicht vor nein 

Nachtkerzenschwärmer  Proserpinus proserpina besonnte Epilobium- und Oenanthe-
Bestände 

V v.a. Oberrheinebene, Neckar nein 

Regensburger Gelbling Colias myrmidone    kommt in BW nicht vor nein 

Osterluzeifalter  Zerynthia polyxena    kommt in BW nicht vor nein 

Quendel-Ameisenbläuling Phengaris arion Magerrasen mit Thymian und 
Wirtsameise 

2 v.a. Alb, Hochschwarzwald nein 

Schwarzer Apollo  Parnassius mnemosyne Biotopkomplex mit Corydalis-Arten 1 Reliktpopulationen auf der 
Alb, Oberes Donautal 

nein 

Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero feuchte, grasige Waldlichtungen 1 Reliktpopulationen u.a. in 
Oberschwaben 

nein 



 Stadt Gernsbach   –   B-Plan Loffenauer Straße 11  –   Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag   A-3  

 

Art Lebensraum RL-BW Vorkommen in BW Vorkom-
men im 
Vorha-
bens- 

bereich? 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous ext. genutzte Wiesen/Brachen mit 
Wiesenknopf 

3 u.a. Oberrheinebene und 
Vorbergzone 

nein 

Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

Phengaris teleius mageres Feuchtgrünland 1 v.a. mittlere und nördl. Ober-
rheinebene 

nein 

Schnecken/Muscheln      

Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis    kommt in BW nicht vor nein 

Gemeine Flussmuschel Unio crassus Bäche und Flüsse 1 u.a. Oberrheinebene nein 

Zierliche Tellerschnecke Anisus  
vorticulus 

vegetationsreiche Gewässer: Alt-
wässer, Seen, Gräben 

2 sehr selten: u.a. Oberrhein-
graben 

nein 

Fische      

Baltischer Stör Acipenser sturio    ausgestorben nein 

Donau-Kaulbarsch Gymnocephalus baloni    kommt in BW nicht vor nein 

Nordseeschnäpel Coregonus oxyrinchus    kommt in BW nicht vor nein 

Stör Acipenser oxyrinchus    kommt in BW nicht vor nein 

Pflanzen      

Schellenblume Adenophora liliiflora    kommt in BW nicht vor nein 

Wasserfalle Aldrovanda vesiculosa   0 ausgestorben od. verschol-
len 

nein 

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris    kommt in BW nicht vor nein 

Kriechender Sellerie Apium repens nährstoff- u. basenreiche Stand-
orte; Gewässerufer, Feuchtwiesen, 
nassen Wegen 

1 mittlere u. nördl. Ober-
rheinebene, Oberschwaben, 
Bodenseeufer 

nein 

Schlitzblättriger Beifuß Artemisia laciniata    kommt in BW nicht vor nein 

Braungrüner Streifenfarn Asplenium adulterinum    kommt in BW nicht vor nein 

Einfacher Rautenfarn Botrychium simplex   0 ausgestorben od. verschol-
len 

nein 

Dicke Trespe Bromus grossus Getreidefelder 2 Schwerpunkt u.a. Schwäbi-
sche Alb, südl. Gäuland-
schaft, Schwarzwaldrand-
platten 

nein 

Herzlöffel Caldesia parnassifolia    kommt in BW nicht vor nein 

Scheidenblütengras Coleranthus subtilis    kommt in BW nicht vor nein 

Frauenschuh Cypripedium calceolus Halbschattige, basenreiche Stand-
orte lichter Wälder u. Säume;  

3 Schwerpunkt: u.a. Schwäbi-
sche Alb; Streufunde landes-
weit 

nein 

Böhmischer Enzian Gentianella bohemica    kommt in BW nicht vor nein 

Sumpf-Gladiole Gladiolus palustris Niedermoorwiesen 1 Bodenseegebiet nein 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides  Kalkreiche Sandtrockenrasen u. 
Sanddünen 

1 Sandgebiete der nördlichen 
Oberrheinebene 

nein 

Liegendes Büchsenkraut Lindernia procumbens Trockenfallende Ufer von Teichen, 
Tümpeln, Altwassern u. Flüssen 

2 Oberrheinebene, Donauge-
biet 

nein 

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii Kalkreiche, nasse Flach- u. Zwi-
schenmoore 

2 u.a. Oberrheinebene, südl. 
Schwarzwald, Donautal 

nein 

Schwimmendes Frosch-
kraut 

Luronium natans    kommt in BW nicht vor nein 

Kleefarn Marsilea quadrifolia Überflutete u. periodisch trocken 
fallende, nährstoffreiche, vegetati-
onsarme Standorte 

1 aktuell einzig bekanntes Vor-
kommen in der Offenburger 
Oberrheinebene  

nein 

Bodensee-Vergißmeinnicht Myosotis rehsteineri Kiesige Ufer 1 Bodensee nein 
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Art Lebensraum RL-BW Vorkommen in BW Vorkom-
men im 
Vorha-
bens- 

bereich? 

Biegsames Nixkraut Najas flexilis Oligo- bis mesotrophe, basenrei-
che, flache Stillgewässer 

1 Bodensee nein 

Schierlings-Wasserfenchel Oenanthe conioides    kommt in BW nicht vor nein 

Große Kuhschelle Pulsatilla grandis    kommt in BW nicht vor nein 

Finger-Küchenschelle Pulsatilla patens    kommt in BW nicht vor nein 

Moorsteinbrech Saxifraga hirculus   0 ausgestorben od. verschol-
len 

nein 

Niedrige Rauke Sisymbrium supinum    kommt in BW nicht vor nein 

Sommer-Drehwurz Spiranthes aestivalis Kalkhaltige Flach- u. Hangmoore 1 u.a. Oberrheinebene, Boden-
see 

nein 

Bayerisches Federgras Stipa pulcherrima bava-
rica 

   kommt in BW nicht vor nein 

Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum    kommt in BW nicht vor nein 

Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum Horizontale oder schräge Silikat-
felsflächen (Höhlen, Spalten) 

 Schwarzwald nein 
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